
Sitzung vom 1. Dezember 1877. 

Philosophisch-philologifrnhe ClaRse. 

Herr T rn m p p legte vor: 

,,U e be r d as indisc he Sc h n l d re ch t" von .J. ,J o lly. 

Abk ü r zu n gen. 

B�ili. - B�ihaspati. D. - Colehrooke's Digest. Gaut. - Gau
tBma. Katy. - Kfttyftyana. Kuli. - Kulh1ka. M. - Manu. May. -
VyavaharamayOkha. Mit. - Mitftksharft. N. -- Narada. Vaij, -
Vaijayanti. Vas. - Vasish�ha. Vi. -- Vish�u Vir. - Viramitrodaya. 

Viv. -- Vivftdacintama�i. Y. - Yftjnavalky1t. 

§. I. Allgeme in es. Quellen nn,l Anordnung.

Das Schul<!recht nebRt dem damit, untrennbar VPrbuu
denen Pfand- und Bürgschafü!fecht s teht in den eigentlichen 
Rechtswerken der Inder durchans im Vorder grund der Be
trachtung. Nicht nur nimmt in den drei sonst mehrfach 
differirPnden A nfziihlungen der 18 Kla.gegriinde oder Rechts
materien, die nns überliefer t sind, bei M., N. und B�ih., 
die Eiutreibung einer Schuld rh.iadrrnri allemal die erste 
Stelle ein 1), sondern eR wird auch in der ganzen Lehre vom 

1) Auch bei Y., der die Vivadapa<l1t nicht kennt, wird tlas Schuld
recht doch an erster Stelle (2, 37 ff.) abgehan,lelt, bei Vi. (abgesehen 
vom Erbrecht) an letzter, aber in einem eigenen Capitel, dem 6., 
während das vorausgrlwn<lc 5 fast alle übrigen Rechtsmaterien umfasst. 
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Gerichtsverfahren stets i.n erster Linie auf Schnldklagen 
Bezug genommen. Da ei.ne Darstellung deR indisehen Pro• 
cesses einer be,mnderen Arbeit vorbehalten werden muss, 80 
sei hier nur erwähnt, d88s bei N. 9) das Schuldrecht ni.cht mit 
den iibrigen Rechtsmaterien im zweiten jTheile seines Werks, 
sondern schon in adhy. 3 und 4 in Zusammenhang mit 
dem Process vorgetragen wird, dass bei M. sogar ,las ganze 
Zeugenverfahren nebst den Ordalien nur als eine Art Tnter
mezzo des Schuldrechts erscheint (8 , 47-61. 189-178), 
und dass bei Vi. und Y. ebenfalls eine ganze füiihe pro
cessuafü1cher Regeln (z. B. Vi. 9, 4 ff. Y. 2, 1 1. 18. 20), 
namentlich der ganze Abschnitt über Beweis dnrch Schrift
stücke (Vi. 7. Y. 2, 84-94), voruemlicb auf Schuldklagen 
Bezug haben. Die vorherrschend religiösen Rechtsbi.icher 
enthalten entweder wie Baudhayana und ApaRt.amba gar 
keine, oder wie Gant. (12, 29- 36. 40-42) und Vas. (16) 
nur ganz wenige das Schuldrecht betreffende Bestimmungen. 
Neben den genannten vollständigen Gesetzbfichern bilden 
die nur aus Ci.taten in den späteren Compendien (Dharma
nibandhas) bekannten Werke des Brih., Katy., VyaF!a etc. 
die zweite Hauptquelle. Von den Dharmanibandhas waren 
mir die Drucke des Vir., Viv., Ragh. (Vyavaharatattva), 
Kull. und der Mit. sowie gute Hss. der Vaij. - ,fagannatha's 
Vivadabharigarnava und der May. nur in den engliF!chen Ueber-
setzungen Colebrooke's (Digest of H. L.) und Horrodaile's 
zugänglich. Die Citate in den hPiden letzterf>H Werken 
sind in der Regel nur zur Controle des TexteA und alR 
HUlfe bei der Uebersetzung benii.tzt, da wo sich aus einem 
der' Samikritwerke der W ortlant des Originalei tates ent
nehmen liess, was meistentheils der Fall war. Annh in der 
Anordnung folge ich so viel als möglich den QuPllen, und 
zwar dem Vir. und den anderen späteren und desshalb 

2) Aus Vaa. gehört hleher der erste 91. in 16 ::::; N. IV, 2
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ausführlicheren und systematischeren Dharmanibandhas, 
deren Eintheiluug des Stoffes übrigens im Wesentlichen aus 
M. Ubernommen scheint; nur wird bei diesem die Lehre von
iler Eintreibung der Schulden vorangestellt. Sowohl von M.
a1R unter einander weichen die tibrigen vollständigen alt.en
GesetzbUcher in der Reihenfolge der Materien ab; über die
nur aus Citaten bekannten lässt sich natürlich nach dieser
Seit.e hin kein Urtheil füllen. Die im Allgemeinen so scl1iitz
baren Glossen etc. in den Dharmanibandhas sind mit Vor
sicht verwerthet; sehr oft kommt den Cornmentatoren auch
in diesem Theile des Recht.<1 ihre Theorie von der prästa
bilirten Harmonie aller Sm�itistellen, zumal der unter dem
gleichen Autornamen gehenden, in die Qaere. So findet sich,
um hier von vielen Beispielen nur eines zu erwähnen, bei
Drih. 8) die Bestimmung, dass ein Pfänd, auch wenn das
darauf geliehene Gold zusammen mit den Zinsen die dop
pelte Höhe des ursprünglichen Capitals erreicht hat und
daher nicht weiter zu verzinsen, sondern sofort zurUckzu
zahlen ist, erst nach 14 Tagen eingelöst zu werden braucht;
aber derselbe Brih. gewährt an eint:1r anderen Stelle im
gleichen Fallt:1 dem Schuldner nur eine Frist von 10 Tagen.
Der Vir. (p. 316) urgirt in der ersteren Stelle das Wort
Gold und bezieht das zweite Citat aus Brih. ansschliesslich
auf anderweitige Darlehen z. B. von Kleidern, obschon es
ganz allgemein gefasst ist. Noch grundloser will der Rat
nii.karA. (citirt im D. I, 3, CXVI) die zweite Stelle nur auf
ortiiianwesende, die erste nur auf verreiRte (entflohene)
Schuldner bezogen wissen. Dass indessen den Glossator1m,
wenn nicht die Idee einer zeitlichen Entwicklung, doch die
einer localen Verschiedenheit der Gesetze ganz geläufig war, ·
zeigt auch hier der häufige Gebrauch, den sie von ei11em

S) Mit. 88, May. V, 2, 6. Im Vir. 815 wird diese Stelle dem B�ih.

und Vyasa, im D. 1, 8, CXVI dem Vyasa allein beigelegt. 
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Spruche des N. über die Verschiedenheit 'des ZinsföRRes je 
nach dem Orte (§ 3) machen, um die sehr starken Discre
panzen der Smritis in diesem Puncte zu erkliiren. 

§. 2. Namen und Fo rm, Ent s tehu ng und Beendig
u n g d 1:ir 8 c h u l d v e r  t r  li. g e. 

Das gewöhnliche Wort für „Schuld", ri'1Ja, weist den;
selben Bedeutungsübergang wie debitum auf; die Berhmtung 
,,Verpflicht1111g" tritt. in den Vedas und in zend. arena 1)

noch deut,lich hervor, auch lat. reus iat vielleicht damit ver
wandt. Daneben wird @peciell für Gelddarlehen der A nR1lruck 
kusfda gebraucht, d. h. etwas fest Sitzendes, wovon man 
sich nicht befreien kann (B. R.); nach Brih. wäre es da
gegen von kulsifa und sidat abzuleiten, als eine ffohuld 
sammt Zinsen, die man von einem „Bedrängten" und „im 
Elend Befi11dliche11" r.urückfordert (sie.) 

Vor der Einführung der Schrift in Indien, die be
kanntlich nicht wohl frUher als in das 3. Jahrh. v. flhr. ge
setzt werden kann, hing die Gültigkeit der Schuld- wie aller 
Verträge hauptßii.chlich von der An wesenbeit von Zeugen 
bei der Abschliessung ab. Dies ist im Wesentlichen noch 
der Standpunkt M.'s, der die Minimalzahl der Zeuwm auf 
drei festsetzt, die Qualitäten eines gültigen und ungiilt.igen 
Zeugen aufzählt und überhaupt das Zeugenrecht mit grosser 
Ausführlichkeit tractirt. Dagegen weist auf schriftliche Ver
träge deutlich nur M. 8, 168 hin, wo von der Ungliltigkeit 
erzwungener VerRchreihnngen die Rede ist, und die1mr i;I. 
kann, da er auch bei N. 4-, 55 vorkommt, bei M. int.erpo
lirt sein. Auch den Ausdruck kara'l}a 8, 52. 154 bezieht 
Kuli. auf Urkunden; allein er bedeutet an ersterer Stelle 

4) ßaug, Sitzungsber. cl. bayr. Ak. 1872, I, 188, Fick, Wiirterbnch
J, 226. 
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wie m 51 (karatJena lekhyasnlcshiclivyadina Kuli.) Beweis
mittel , an letzterer einen Vertrag , der durchaus nicht 

schriftlich zu sein braucht. Auch Gaut., Baudhayana, Apa
stamba keuncn nur den Beweis ,]urch Zeugen, während bei 
Vas. Vi. Y. N. die Schriftstiicke als ein zweites und zwar 
entscheidenderes (N. 4, 70) Beweismittel erscheinen, dem Jie 
drei letzteren einen besonderen Abschnitt (lekhyaviilhi) widmen. 
Wie schon in § 1 erwähnt, ist darin vornemlich von Schuld
verträgen die H.ede: so erwähnt Y., dass in einer Urkunrln 
der N arne des G 1 ä n b i g e r  8 voranstehen müsse, Vi. und Y. 
geben an, was zu thun ist , wenn der in einer Urkunde 
unterzeichnete Glä ubiger, Soh u l d ne r , Zeuge oder 
Schreiber nicht mehr am Leben sind 6). Die genauen Vor
schriften über Priifung der Schriftstücke nach der Hand
schrift der Parteien, besonderen Zeichen u. s. w. beweisen, 
dass Fälschungen häufig vorkamen. Im Allgemeinen stellen 
M. Y. Vi. N. es als Voraussetzung für die Gültigkeit eines
Vertrags auf, dass kein Betrug und auch kein Zwang dabei
im Spiele gewesen sei. Ueber die gleichfalls vorausgesetzte
Rechtsfähigkeit der Paciscenten s. § 6.

Die Form der RUckzahlung hängt von der Form der 
IDingehung der Schuld ab, d. h. eine vor Zeugen contrahirte 
Schuld muss vor Zeugen zuriickerstattet werden (Vi. Y. N.), 
bei der Riickgahe einer 1mhriftlich Rtipulirten Schuld musR 
der Gläubiger den Schuldschein znriickgeben (N.) oder zer
reissen (Y. Vi.) oder eine Quittung ausstellen, hei ratei1-
weiser Abzahlung muss jedeRmal auf der Riickseite des 
Schuldscheins eine bez. Bemerkung eingetragen {Y.) oder, 
wenn der Schuldschein nicht zur Stelle ist (Vi.), eine be
sondere Quittung ausgestellt wenlen (Y. Vi.). Hat der 

5) Erst bei Brih., Vyasa 11. it. spii.tNen Autoren kommen zu den

Schuldverträgen auch schriftliche Verträge iiber J<jrbtheilung, Kauf uml 
Verkauf, Grenzstreitigkeiten u. a Angelegenheiten hinzu. 
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Schuldner sich keine Quittung oder öffentliche Empfangs
bestätigung verschafft, so muss er die Schuld weiter ver
zinsen (N.). Umgekehrt soll der Gläubiger, der sich weigert 
eine Schuldsumme, deren Rückzahlung ihm angeboten wird, 
anzunehmen, keine weiteren Zhisen erhalten (Gaut. Vi. Y. 
N.); nach Y. soll die Summe bei einem Unpartefüchen 
deponirt werden. Mit einem insolventen Schuldner kann 
man bei Ablauf der Zahlungsfrist einen neuen Vertrag „in 
der Form von Radzins" eingehen, worin das nrsprlingliche 
Capital um die fälligen Zinsen vermehrt erscheint (M. K aty. 
Brih.); kann er wenigstens die Zinsen bezahlen, so soll nach 
M. in den neuen Vertrag nur die ursprüngliche Forderung
aufgenommen werden: Natürlich kann der Gläubiger in
diesen Fällen·, wenn er will, auch &nf seinem Schein be
stehen, 11. § 7. Hat ein Schuldner mehrere Forderungen
zugleich zu befriedigen , so soll er nach Kii.ty. im A llge
meinen die zuerst gemachte Schuld zuerst bezahlen, ahge
sehen davon, dass die Forderungen eines Königs oder schrift
gelehrten Brahmanen allen anderen vorgehen ; sind alle
Schulden am gleichen Tage contrahirt, so stehen die An
sprüche der Gläubiger einander in jeder Hinsicht gleich.

§ 3. Zins e n.

Bei der hervorragenden Wichtigkeit,, welche die indiscl10n 
Gesetzgeber dem Schuldrecht beilegen, begreift es sich, dass 
ungeachtet. aller moralisirenden Tendenzen an ein Verbot 
oder eine starke Beschränkung des Zinsennehmens bei ihnen 
nicht zu denken ist. kusida wird von den meisten Autoren 
(z.B. M. I, 90. Vi. 2, 5. Vas. 2 med.) als eine der Haupthe
schli.ftigungen der dritten Kaste an�führt und zählt bei N. 
wenn nicht zu den ganz reinen, doch mit Ackerbau, Handel 
n. s. w. zn den fleckigen Erwerbsarten , nicht wie Rpiel
n. s. w. zu den schwarzen, Die kusidina� ;,Geldverleiher"



J. Jolly: Ueber das indische Rclmldrecht. 293 

scheinen nach demselben eine eigene Klasse innerhalb der 
dritten Ka11t.e gebildet zu haben , und selbst den Wucher 
(värdhushya) verbietet er dem Vai9ya nicht, wohl aber dem 
Brahmanen , der auch in Nothzeiten nie zum Wucherer 
werden soll, während sonst der Brahmane und Kshatriya 
in der Noth zu den Erwerbsarten der dritten Kaste über
gehen diirfen. Was ist Wucher? Die gesetzlichen Zinsbe
schränkungen gehen theils auf Fest11etzung eines gewissen 

Maximum!!, über welche!! hinaus das Capital sammt Zinsen 
nicht anwachsen darf, theils auf Normirnng des Zinsfusse�, 
theils auf völlige Verbietung des Zinsennehmem1 in gewissen 
Fällen , theils auf Untersagung gewisser Arten von Zinsen. 

1) Nach M. soll bei Gold d ie Schuld n eb11t Zin s en
da s Dopp e l t e, bei Getreide, �,rucht, Wolle und Zugthieren 
das Fiinft'ache des ursprUnglichen Darlehens bei einer Ab
zahlung en bloc niemals übersteigen dürfen; fast ebenso 
verfügt Gant. Dagegen setzen Vi. Y. N. die Grenzen bei 
Gold, Kleidern und Getreide auf das zwei-, drei- und vier
fache, bei Flüssigkeiten auf das achtfache fest uncl fügen 
hinzu, dass bei Vieh und Weibern (Sclavinnen) deren Spröss
linge als Zinsen gelten sollen. Am1serdem soll nach Vi. 
bei Hefe, Baumwolle, Garn , Leder, Waffen, Ziegelsteinen 
und Kohlen, nach N. ferner „bei allen möglichen anderen 
Dingen", insbesondere auch bei Zinn, Blei, Kupfer und Eisen, 
der Zins unbegrenzt sein 6). Das Achtfache als Grenze soll 
nach N. auch bei Oelen jeder Art, berauschenden Getränken, 
Honig, Butter, Zucker und Salz gelten; fast ebenso Ka.ty., 
ähnlich Vyasa. Uebrigens soll wie hei Gold, nach Vi. bei 
allen „nugenannten" (d. h. allen ansser den obigen) Gegen
ständen, nach Kat,y. bei Silber und Pretiosen, sowie bei den 
Produkten von Prl\chten , Insekten nnd Schafen d. h. bei 

6) akshaya, dazu Vtr. 300 mt'ilaprati1uidanabhave 1,atagund 'pi
tJardhata evety arthalJ. 
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Baumwoll-, Seide- und Wollstoffen das Doppelte ftls <lie 
Grem:e gelten. Harita setzt dieselbe bei Getreide (je 
nach den Umst.änden) auf das Zwei- oder Dreifache fest. 
Die genaueste Scala bietet B�ih., der bei Gold auf das Dop
pelte, bei Kleidern und unedlen Metallen auf das DreifachP, 
hei Getreide, Frucht, Zugthieren und Wolle auf daA Vier
fache, bei Gemflsen anf dll8 �,ünffache, bei Samen un<l 
Zuckerrol1r auf das Sechsfache, bei Salz, Oel, berauschenden 
Getränken, Zucker und Honig auf das Achtfache geht, als 
unbegrenzt 7) endlich den Zins bei Gras, Holz, Ziegelsteinen, 
J.'aden, Hefe, Leder, Knochen, Pamr,ern (varman), GeschoASen 
(heti), Blumen und Früchten bezeichnet, Mehrere hieher 
gehörige Aussprttcbe, die in verschiedenen Werken aus Vas. 
angeffthrt werden, widersprechen einander und sind iu seinem 
Dharmar;astra nicht enthalten, .Die Verschieden heil der 
Landessitte in diesen Dingen wird in zwei dem N. bei
gelegten r;l. , wovon aber nur der eine in den Hss. steht , 
besonders betont. Das Princip aller obigen Scalen ist offenbar 
dies, dass der erlaubte Grad der Vervielfachung der urspriing
lichen Schuld nebst Zinsen in umgekehrtem VerbäHniss zu 
dem W ert,he des geliehenen Gegenstandes zunimmt. SchlieRs
lich ist hier zu erwähnen , dass M. 8, 153 verbietet iiber 
ein Jahr hinaus Zinsen zu nehmen:; Gaut. erwähnt dieses 
Verbot nur als die Ansicht Einiger. Vgl. u. 4. 

2) Den ges e tz lic h en Z i nefuss setzen die meisten
Autoren i11 verschiedenen Ausdrucken, aber 11achlicher Ueber
eiustimmung anf l!°io mon a t lich fest. M. 8, 140 schreibt 
diese Vorschrift dem Vae. zn, und wirklich findet sie sich zwar 
nicht i:rl seinem Dharmar;astra , doch in einem ihm h1>ige-

7) ... "fiddhis tu Ha niiia1·t11te Vtr. ibid., dagegen Viv. !l ,,ri1l<lhis
tit na tJidMyate und D. I, 2, LXIX . .,no interest ie ordained", vgl. aber 
die obigen Stellen aue Vi. und N. und die angebliche Vas.-stelle im 
Vir. 1. o. 
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legten 91., ausserdem aber auch hei Gaut. Y. B!ih. Dieser an 

11ich schon hohe Zinsfuss von 15°/o jährlich soll noch erhöht 
werden, wenn dem Gläubiger kein Pfand zur Aufbewahrung 
iiberliefert worden ist; in diesem Falle soll der Schuldner 
je nach seiner Kaste vom Brahmanen abwärts den nemlichen 
Autoren und Vi. zufolge 2, 3, 4 und 5 ° /o an den Gläubiger 
entrichten. Ist zwar kein Pfand, aber ein Bürge vorhanden, 
eo ist nach Vyasa .• (v. l. .1. + .. 1 

.. ) als Zins zu ent-
• 60 Ro rno 

richten. 5°/o ist für M. das absolute Maximum. Nur für den 
Gewinrnitantheil eines Spediteurs, den er ebenfalls unter den 
Begriff der Zinsen bringt, scheint er keine Grenze zu fixiren, 
da er für den Fall, dass ein solcher seinen Vertrag nicht 
vollkommen einhält, ihm soviel zubilligt, als geschii.ftskun
<lige Männer fUr recht halten. Nach Y. soll wer in eine 
schwer passirbare Gegend (kantard) reisen will 10°/o, ein See
fahrer 20°/o zahlen, nach demselben nnd Vi. ist Jeder, gleich
viel welcher Kast.e er angehört,, verpflichtet,, den Zins, deu 
er selbst versprochen hat, auch zu bezahlen. Hiemit hc>rt 
dann freilich jede Beschtänkung des Zinsfm1ses auf. 

R) U n v erz ins lieh sind der Natnr der Sache nach
vor Allem freundschaftliche Darlehen, für die nicht ein Zins 
ausdrllcklich verabredet wurde (N. Kftt.y.). Doch soll nach 
N. auch bei ihnen, ansser wenn es sich um Getreide handelt,
nach Ablauf eines halben Jahre,; der iibliche Zinsfo11s ein
treten, nach Vi. erst nacl1 einem .Jahre, <loch bemerkt der
selbe, <lass wer eine Summe unter dem Versprechen sie etwa
Tags darauf zurUckzuzahlen geborgt habe, sie aber aus
Habgier nicht erstatte, von da itn Zimien dafür entrichten
mUsse. GenanerPs findet sich bei K at.y. Freundschaftliche
DarlehPn sollen dann 5 °/o ZinReu tragen (voransgeAetzt der
Schuldner ist ein (,.1f1dm, fügen die Comm. bei, s. o. 2.),
wenn sie auf Aufforderung nicht 11.nriickerstattct werden,
nnrl zwar Roll die Verzimmng lwi einPm zum Oehranch ent-
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lehnten Gegenstand (yacitaka), wenn der Borger verreis\ 
(entflieht), nach drei Jahreszeiten ( = 1/1 Jahr 8 ), bei einerq 
unverzinslichen Gelddarlehen (uddharci) im gleichen Falle 
schon uach drei Monaten eintreten. Auch wenn der Schuldner 
zn Hanse bleibt, aber das Darlehen nach wiederholter Mah
nung 9) nicht zurückgibt, muss er Zinsen dafür zahlen .. Ferner 
muss man nach Katy. flir folgende andere an Rieb 11nver• 
zinsliche Dinge Zinsen geben ; für den Preis einer gekauften 
Waare, wenn man sich entfernt, ohne ihn gezahlt. zn haben, 
für ein Depositum, für rückständige Zinsen, filr Nicht,ans
Iieferung der Waare oder ihr es Preises, auch wenn man am 
Orte bleibt, und zwar in den letzteren Fällen f>0/o. Als 
im Allgemeinen·uuverzinslioh führt derll{'lbe noch Rn Panzer, 
(varma•, v. l. carma0 ,,Leder", darnach D. 1, 2, LXXIV) Ge
treide (R. dagegen o.), geistige Getränke , Spielschulden, 
Frauengut und ßfirgschaftssnmmen. Eine andere fälschlich 
dem N. zugeschriebene Aufzählung nennt den PreiA für eine 
Waare 111), Lohn, Deposita, eine vom Gericht auferlP-gte Busse, 
unnöthige Versprechungen und Wetten im Spiel.; ein Citat 
aus Vyasa: BUrgschaftssummen, benützte Pfänder (s. § 4), 
vom Gläubiger zurUckgewiesene Schuldsummen (§ 2), Geld
busRen , ein aus Anlß88 der Hochzeit 1 1) gemachtes Ge
schenk und etwaR bloss Versprochenes; ein viertes Ver• 
zeichnisR, von Sa'!lvarta, Frauengut, Zinsen selbst, eigentliche 

Deposita oder irgendwie anvertrautes Gut, bestrittene 

8) So nach d11r LeRart deR Vi. 6 r,tutraya,yoparishfdt, di11 auch Col.
vorl('g (D. I, 2, LVII); im Vir. 301, Mit. 64 tl-rdhva111 11111?1uatsardt, 
hienaoh May. V, 1, 4 „alter one. year." 

9) So nach Vtr, 7 yacito 'sakfit und D. I, 2, LV, May. V, 1, 4.
Mit. Vir. haben na dadyr2d ydcital,t kvacit. 

10) So nach Mit Vir.; Viv. D. May. haben andere I,eRe1trten.
11) So ,ulka h. 1. nach Colebrooke D. I, II, LXXV ; iloch paRRen

auch die Bedeutungen „Preis rar eiue Waare" oder „Zoll.'' 



,!. Jolly: Ueber das indische Schuldrecl,t, '.,! !l7 

Schulden, Biirgschaftssummen. Die Unverzinslichkeit tles 
Frauenguts ist auf den Fall zu beziehen, dass der Mann 
oder Vormund es in der Noth mit Zustimmung der Frau 
!1-ngreift. (Vgl. Ueb. d. rechtl. Stell. d. Frauen, S. 22.) 

4) Sar�warta in der soeben erwitlmten und B�ih. in
einer nur im D. (J, 2, XXXV) cit,irten Stelle verbieten <len 
Zins vom Zinse oder Radzins. Viel weiter geht M. 8, Hi3, 
wo folgende Ar ten v o n  Z i n s e n ver boten werden: Had
zins (cakravriddhi), zeitlicher Zirn:i (lcrUavriddhi), verabredeter 
(k,1rit<i) und körperlicher o<ler Capitalzins (kdyiM). Indessen 
halte ich die Echtheit dieser Stelle 0) fiir zweifelhaft, weil 
die drei letzten Ausdriieke sonst bei M. gar nicht vorkommen, 
c,ikravriddhi aber H16 „Miethe fiir einen Wagen, Fracht" 
bedeutet, weil Zinseszins 1 !i!i in einem gewissen Falle aus
drücklich gestattet wird (§ 2), kälikri und Mtyika aber der 
gewöhnliche 140 ff. vorgeschriehene Zins sind, und weil 
auch die erste Hälfte des i;l. bedenklich ist. Denn das darin 
enthaltene Verbot, über ein Jahr hinaus Zinsen zu nehmen, 
steht fast isolirt da tlUd widerspricht 151, da ein Capital 
anch bei fünfprocentiger V erzinsnng in einem Jahre noch 
nicht auf das Doppelte anwächst; iiberdies ist dort 11nr 
von auf einD1.al gezahlten Zinsen die Rede (s. I), wodurch 
das erlaubte Maximum noch steigt. Auch Vi. und Y. lassen 
die vier Arten von Zinsen ganz unerwähnt. Jedenfalls er
scheinen sie, wo sie sonst vorkommen, vielmehr als die ge- ·. 
wi.ihnlichen Hauptarten von Zimi. So bei N., der krlyikii 
( von Miya „Capital") als täglich, lcrfüka als monatlich zahl
baren, käritrl als vom Schuldner selbst (über den üblichen 
Zinsfuss hinaus, vgl. o. 2), versprochenen, calcravriddlti als 
Zinseszins definirt. Br}h. sagt: es gibt 4, nach Anderen 5, 
nach An deren (v. 1. ,,nach mir") G Arten von Zins; diese sind 

12) Einen sehr geschraubten Versuch, sie mit der u. angeführten
.Brih.-stelle in Einklang zu bringen, s. lwi Kuli. ad h. I. 

[18i7. I. Philos.-pliilol. :l]. 21 
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ausser den vier obigen noch bho,qalabha „der Gennf's eines (im
mobilen) Pfandes" nnd cikhavriddhi. ,,Haarzins", dPr wie Haar 
wächst, A.lso mit N.'s kayika identisch ist. fr,i,11ika heisst 
bei Brih. und bei Vyasa die Nutzniessung eines vcrpfändete1.1 
Hansthieres (von kaya „Körper"). Gaut. zählt die nemlichen 
6 Arten auf, nur sagt er adhiblwga fllr bhn,1111/1,bha; bei 
Katy. finden 'sich an ver1mhiedenen Stellen lcärit,i, der nach 
ibm in Nothzeiten st,ipulirt werden darf, ciklu11:riddhi, nach 
ibm uur „wiederholt entrichteter", adhibhoga und cakravriddhi 
erwähnt. Die dri-ickende Natur der Zinsarten cikMvriddhi, 
karita, cakmvriddhi bedarf keiner Hervorhebung. 

§ 4. Pfand r e cht.
Die Ueberlieferung eines Pfandes (adhi d. 1,. Hinter

legung oder bandha d. h. Bindung, Band) scheint bei den 
meisten Schuldverträgen für unerlässlich gegolten zu haben, 
da sich der übliebe Zinsfuss au( die&en Fall bezi<>ht (§ 3). 
Zwei Hauptgrundsätze des Pfandrechts finden sich schon bei 
M., nemlich 1) Das: Pfänd ist entweder blos aufau hewahren, 
oder der Gliiubiger hat die Nutzniessung davon; i111 let.zteren 
Falle vertritt der daraus gezogene Nutzen die Rt.elle der 
Zinsen. vVer ein Pfand der ersteren Art widerrr>clitlich be
nutzt, soll die Zinsen dafür einbii11Ren, eventuell ,Jen W erth 
desselhen ersetzen ; nach einer anderen Stelle gr>lit er im 
gleichen Falle nur der halben Zinsen verlm1t,ig 19 ). 2) Pfän
der verjitbren nicht; auch wenn der Gläuhiger Pin Pfänd 
noch so lange besessen hat, darf er es nicht veräussern, 
der. Schnldner es immer noch inrückfordern. - Die 

13) Der Widerspruch iBt wie in anderen Fällen an� 11f>r allmäligen 
Entstehung des Manutextes zu erklären. Kuli. versucht vrrgcblich ihn 
wegzudeuten, indem er den Ausdruck 7ml,it in der el'!lten 8l01le (8, 144) 
urgirt; eA kann damit nichts Rnderee als whlerrechtlicho ll,'nntzung ge
meint sein, <l. b. ,,ohne Erlaubniss des Eigenthnmers'', wir rA an der 
zweiten 8tPlle (8, 160) heiset. 
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Unverlierbarkeit der Pfänd{'r scheint auch Vas. 16 in dem 
dritten ,;l. auszusprechen , dessen Schluss wahrscheinlich 
nach M. 8, 149 zu emendiren ist. Vi, und Garit. heben 
ebenfalls die Unverzinslichkeit der benlltzten Pfänder hervor; 
ist das Pfand verdorben, so muss der Glti.ubiger es ersetzen, 
aus11er wenn der Verlust durch das Schicksal oder den König 
eintrat"). Ferner ist nach Vi. das Pfand nach Abzahlung 
der letzten Rate zurückzugehen , ansser wenn cs sich um 
ein immobiles Pfand handelt, (wovon der Gläubiger den 
Niessbrauch hat); ein solches braucht überhaupt ohne be
sondere Uebereinkunft nicht znriickerstattet zu werden, 
wohl aber dann, wenn R.iickgabe bei Bezahlung der Schuld 
ausbedungen wurde und die Zahlung wirklich erfolgt ist. 
Auf eine zugleich an zwei Gläubiger verpfändete Sache hat 
das bessere Anrecht , wer zuerst ohne Gewaltsamkeit davon 
Besitz ergriffen hat; df?r V erpfänder ist strafbar (Vi. 5). 

Weit speciellere und systematischere Vorschriften geben 
Y. und N. Gültig wird ein Pfand erst, wenn es der Gläu
biger wirklich erhalten liat. Nicht blos die Benützung eines
blos aufzubewahrenden, sondern auch die Beschädigung eines
zu benützenden Pfandes ist mit Zinsenverlust strafbar; ein
verdorbenes oder vernichtetes Pfänd ist zu ersetzen, auRser
wenn das Schicksal oder der Ki)nig den Verlust verursacht
haben; für ein durch die Länge der Zeit werthlos gewor
denes Pfand muss jedoch der Schuldner ein anderes liefern
oder die Schuld bezahlen. Pfänder sind der gewöhnlichen
Verjährungsfrist nicht unterworfen. Doch sollen nach N. auch
sie nach 20 Jahren in das Eigenthum des Besitzers über
iibergehen; Y. unterscheidet zwischen dem auf bestimmte
Zeit gegebenen (kttlalcrita), das bei Ablauf der Frist ver
fällt, dem gewöhnlichen Pfand, das verfällt, wenn das Ca-

14) So nach der Calc. und der Erklärung der Vaij.; eine andere
Abtheilung cler Siltra und daher andPre Uebersetzung im D. I, 2, CX.. 

21• 
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pifial doppelt geworden ist, ohne eingelöst zu werdf"u, und 
dem zu heniitzemlen, das niemals verfällt. Letztf"rf"R ist zn
rlickzugehen, wenn die Schuld doppelt geworden ist und zu
gleich der Gläubiger aus dem Pfand einen ebeu,!o grossen 
Nutzen gezogen hat. Wie.die Eintheilung in aufzubewahrende 
und zu beniitzende, hat N. auch die Eintheilung in zu einer 
bestimmten Zeit und nach Abzahlung der Schuld verfallende 
(bei ihm kritakdlopaneya u. yavaddeyodyata) Pfänder mit Y. 
gemein; amiserdem hebt er wie Vi. das immobile Pfand (stM

vara) hervor, dem er das mobile (jangama) gegeniiherstellt. 
Ueber die Ri\ckgabe stellt Y. den allgemeinen Grundsatz 
auf, dass sie erfolgen soll, wenn der Schuldner seine Ver� 
pflichtungen erfüllt; ist der Gläubiger abwesend oder ge
storben, Ro soll ihm dessen Familie gegen Bezahlung der 
Schuld das Pfand herausgeben oder er soll es, nachdem Rein 
derzeitiger W erth abgeschätzt worden ist, dort laA!!en und 
braucht in diesem Falle keine Zinsen mehr zu entrichten. 
Dagegen hat der Gläubiger, wenn der Schuldner nicht vor
banden ist., das Recht, das Pfand vor Zeugen zu verkaufen. 
Die schwierigen term. • teclm. caritrabandhaka und saty
a7?'kar,1, Y. 2, 61 übersetze ich „Pfand als Vertrauenssache". 
und „Handgeld" (bei einem Kauf u. dgl. 15). Das Vertrauen 
hesteht darin, dass der Borger bei dem Gläubiger ein ver
hiiltnissmässig sehr werthvolles Pfand hinterlegt oder dieser 
ihm eine im Verhältniss zu dem iiberlieferten Pfande sehr 
bedeutende Summe vorstreckt. Ein solches Pfand o<ler Hand
gelcl soll nicht verfallen, sondern der Schuldner, (wenn die 
Schuld doppelt geworden ist) zur Bezahlung der Schuld mit 
Zinset

i 
d. h. der doppelten Summe gerichtlich angehalt.en

· Hi) So nach der ersten Erklärung der Mit., vgl. B. R. �- v. safy
a,11kcira; die Bedeutung „Handgeld" auch in der Vyaeastellfl V!r. 441. 
Nach der zweiten Erklärung der Mit., cler Steuzler zu folgen Rrh(•int, wäre 
caritraliandhaka auf Verpfändung religiiiscr Handlungen wi1J Hiider im 
GRngPs u. clgl., satyai!1ka,m auf feierliche Ver�prechungen 1.11 heziehen. 



J. Joll!I : lJeber da .. y i11disrhP- Schuf.rirecht. 30 I 

werden. Wird dieselbe Sache wie(lerholt verpfändet (oder 
verschenkt oder verkauft), so ist nach Y. und N. der friihere 
Act gültig. N. hat noch eine Reitsame Etymologie des 
Wortes ailhi, das von adhikriyate ,,es wird ein subsidiäres 
Recht dai-auf ertheilt" herkommen soll. 

Von den nur aus Oitaten bekannten Autoren fügt B�ih. 

zu den drei Paaren des N. noch ein viertes hinzu: schrift
lich stipulirt,e und nur durch Zeugen garantirt.e Pfänder. 
Den wirklichen Besitz des Pfandes macht er wie Vi. zum 
Kr iterium der besseren Berechtigung , wo zwei Pfand
gläubiger vorhanden sind. Betreffs unerlaubter BeniUz
nng, Beschädigung und Vernichtung des Pfandes verfügt 
er wie Y. und N., nur hinzusetzend, dass die Vernichtnng 
eines verltältnissmässig sehr wert,hvollen Pfandes den Ver
lust des Capitals nach sich zieht, unter Umi,tänden noch eine 
besondere Entschädigung zu entrichten ist. Seine Bestimm
ungen betreffs des Termins der Riickgabe stimmen im Ganzen 
mit Y. überein, nur gewährt er dem Schuldner eine Ein
lösungsfrist. Nach einer ·stelle 11011, wenn die Schuld doppelt 
geworden und der Termin abgP-laufen ist, der Gläubiger das 
Pfarnl zu eigen erhalten, nachdrm er noch weitere 14 Tage 
gewartet hat; zahlt cler Schuldner hinnen dieser Zeit seine 
Schuld, so erhält er das Pfand znrii.ck. An einer anderen 
Stelle wird der Einlösungstermin auf 10 'l'age füdrt, an 
einer dritten bestimmt, dass im Falle die Schuld doppelt 
geworden nnd der Schuldner gestorben oder verschollen 
(nash(a) iFit, der Gläubiger das Pfaml vor Zeugen verkaufen 
darf; oder er soll es öffentlich schä,t.zen lassen uncl 10 Tage 
lang noch bei sich verwahren, dann verkaufen und aus dem 
Erlös seine :U'orclerung befriedigen, den etwaigen Ueber
schmis aber nicht behalten, vielmehr (so der Comm.) an 
die Verwandten des Rchnld1wrs oder den Köuig ausliefern. 
Von Vyasa (vgl. auch § 1) und Kiity. werden mel1rere mit 
den bisher erwähnten iibereinstimmell(le, ansserdem aber von 
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letzterem folgende Vorschriften angeführt. Wenn ein Gläu
biger ein Pfand (d. h. eine verpfändete Sclavin n. s. w.), 
gegen dessen Willen und ohne Erlaubniss des V Prpfänders 
zu einer Arbeit zwingt, so muss er die Früchte (cl. h. den 
Ertrag der Arbeit oder den sonst dafür zu zahlendrn Lohn) 
a.n den Verpiander herausgeben oder verliert seine Zinsen; 
insultirt oder schlägt er den verpfändeten Diensthoten, weil 
er sich weigert zu a.rheiten 16), so soll er die erstfl <lflld�trafe 
(250 Pal}a) bezahlen. Ist das Pfänd nicht mehr vorhanden 
und der Gläubiger erhebt trotzdem auf Grund seines Rcheines 
Forderungen an den Schuldner, so soll ihn der König strafen 
und den Schein vernichten la!lsen. Wenn <ler Schuldner 
nicht da ist (also nur in diesem Falle?), soll der Gläubiger 
Anzeige erstatten und dann mit Erlaubniss des Kiinigs das 
Pfänd verkaufen; iibersteigt der Erlös den Betrag seiner 
Forderung, so muss er den Ueberschuss dem Könige gehen. 
Ist die nemliche Sache an zwei verschiedene Personen ver
pfändet worden, so gilt der frühere Vertrag, und iler Ver
pfänder ist wie ein Dieb zu strafen. Concurrirrn hPi dem
selben Gegenstand Verpfändung, Verkauf und V rrschenkung 
und geschahen die Stipulationen theils schriftlich, theils 
mündlich, so gilt die schriftliche Verabredung mrhr; von 
zwei Schriftstucken , die sich auf das nemliche Ohject be
ziehen, hat das genauer specificirte die grössne Oelt.nug. 
Verspricht Jemand zuerst sein ganzes Vermtigen zu ver
pfänden und gibt dann (bei Abfassung des srhriftlichen 
Vertrags Vir.) nur ein einzelnes näher bezeichnetNi Stiick 
daraus zum Pfand, so gilt der letztere Act. Auf wi<'<lerholte 
Verpfändung oder sonstige Vergebung der gleichen Rache 
haben auch einige mit Unrecht dem Vas. beigelegte A nsspriiche 
Bezug, die in seinem Dharma�astra nicht entlialten sind, 

16) Vir. 808 karina kurvatiam „bei der Arbeit"; ich lrR<' karmn
'kurvai,iam nach der Uoborsetzung im D. I, 3, XC, May. V, �. 2. 
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auch die Ca.mistik, ganz im Gegensatz zu dem wirklichen Vas., 
auf der vorgeschrittensten Stufe zeigen. Dieser Pseudo-Vas. 
lässt nemlich bei gleichzeitiger Verpfändung wie B�ih. und Vi. 
die Priorität des Besitzes entscheiden; kommen beide Gläubiger 
zugleich herbei um von der Sache Besitz zu ergreifen (bhok
tukrimau) , so soll das Pfand zwischen ihnen zu gleichen 
Theilen getheilt werden. Ist eine Sache zuerst verpfändet, 
dann verkauft worden, so soll der frühere Act die grüssere 
Kraft hahen ; wie aber, wenn i-ie am gleichen Tage ver
schenkt, verpfündet 1111d ver kauft; worden ist? In diesem 
Falle soll die Sache getheilt wer•len, und zwar so dass der 
Pfandgläubigei und Käufer nach dem Zeitverhältniss ihrer 
Verträge (kriy<1nusr1reJJa) bedacht worden, der Beschenkl;e 
aber ein volle111 Drittel erhält. - Harita hietet nichts Neues, 
Prajapati nur die Verordnung, dass wenn der Gläubiger das 
Pfand einem Anderen um den ßf•trag Reines Darlehens ver
äussert, dafür ein neuer Pfandschein auszw,t.ellen oder der 
friihere zu iiherliefern Rei. -- Bhftradvftja ist eine Viertheil
ung der Pfänder in bhogyn, gopyn, prntyayailhi nnd iijnay<t 
krifo eigenthiimlich. Die dritte Art er klärt er als „Ver
trauen betreffR rler Schuld einffösseml", man vgl. o. Y.'s cari

trabandhalca und den praff/O!Jfl}lmtiblni, § 5. Mit der vierten 
Art, sind gerichtlieh bestellte l'fü.nder gemeint. 

§ 5. Biirgschaft.

Zwei Sicherungsmittel, l,emerkt N., stehen dem Gfäu
biger zu Oebot: Pfü,nder u 1111 Hiirgen (pratibh11 „Ersatz
mann"). Schon M. theilt. •lie Biirgen in zwei Arten ein, 
für Erscheinen darrnna 111111 Bezahlen drina (s. u.), die sich 
in dem Grade der Verpflicht.nng wesentlich unterscheiden. 
Schafft der Bürge für fü·seh€'inen den Schuldner am Zahl
ungstage nicht znr Stelle, so haHet er nur fiir seine Person 
flir die fichul,l; dagrgcn haften fiir einen Biirgen für Tie-
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zahlen auoh Reine Söhne. Doch Roll, auch wenn <lrr Hi'1rge 
nicht die Bezahlung der Sclmld garantirt hat, die 1 laft
harkeit auf Reine Söhne in dem Falle übergehen, daRR er 
von dem Schuldner nachweislich eine zur Deckung <ler 
Schuld ausreichende Summe empfangen hatte. Vas. haJ nur 
einen \ i;l. ( = M. 8, 159) über die Un vererblichkeit. tler 
Biirgschaft und Gant. einen entsprechenden Spruch in Pro�a.; 
also werden beide die obige Unterscbeidnng mit ihren m:ht
lichen Folgen noch nicht gekannt haben. Dagegen kem,en 
Vi., Y., N., die hier zum Theil wörtlich übereirn,timmen 
(Vi. 6, 40 = Y. 2, 53. Vi. 6, 41, 42 = N. 4, 4H, r,o. 
Y. 2, 54-56 fast = N. 4, 48-50.), drei Arten von Biirgen,
nemlich ausser den beiden obigen (für darrana sagf; N.
upasthdna) noch einen Bürgen flir Zutrauen pratyaya, den
sie hinsichtlich der Nichtverpflichtung der Söhne dem dar
ranapratibhu gleich11tellen; sie machen , wo eine Mehrheit
von Blirgen vorhanden iRt , jeden für den von ibm ii lter
nomrnenen Theil verantworUich, gestatten aber dem Glli,u
biger sich an einen beliebigen unter ihnen zu halten, wenn
sie Rich solidariimh verpflichtet hab1m; und sie geben, wenn
dPr Bürge, M'fenUich vom Gläubiger dazu gedrängt;, die Scl111 ld
bezahlt hat, dem ersteren einen auf da.<i Doppelte gehell(lrn
Er,mt,zanspruch. Ausserdem verfügt N. (XHI, 39), da1-s in
Giitergemeirn1chaft lebende Bruder, Y. genauer, dass Briider,
Vat.er und Sohn, Mann und Frau, nicht für einander Biirg
scl1aft leisten können. Y. erweitert ferner die JDrsat.zpffü,ht
des Schuldners dahin, dmis Getreide dreifach, Kleider vierfarh,
FlilRsigkeitrn achtfach, und mit Vieh unil Weibern (Sclavin
nen) auch deren Sprösslinge <lern Bürgen zurttckzuerstaUPn
seien. An einer andereu Rtrlle (2, 10) bestimmt er, dass
auch bei Processen von jeder der beiden Parteien ein ge
eigneter Biirge zu stellen Fiei.

Brih. nennt nj\ch den drei obigen noch eine vierte Clas,;:e 

von Burgen, nemlich für Auslieferung der Effecten ,leR 
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SchuldnerR 17), womit nach dem Vir. irnibesondere sein Haus
rath gemeint ist,. Der erste, bemerkt er zur Erläuterung, er
klärt,: Ich wenle den Schuldner zur Stelle schaffen, der 
zweite: Er iRt zuverläRsig, der dritte: leb will seine Schuld 
bezahlen, der vierte: Ich will (seine Effecten) ausliefern. 
Bei der dritten und vierten ClaAse haften auch die Söhne. 
Der Gläubiger Roll gegen die Biirgen mild verfahren; er 
d arf sie nur zu allmäliger Abzahlung anhalten , bei An
wesenheit deR RchuldnerA gar nicht an sie gehen, und ist er 
entflohen, so 1111188 er dem Bürgen je nach der Entfernung 
eine Frist von 14 Tagen, einem oder anderthalb Monaten 
gewähren, um ihn zu suchen. Auch dem Schuldner gibt 
er für den zn leistenden Ersatz , den er wie Y., Vi., N. 
auf daR Doppelte festsetzt, eine Frist von anderthalb Mo
naten. Sind mehrere solidarische Bürgen vorhanden , aber 
abwesend, so soll der anwesende Sohn eines derselben für 
die ganze Sclrnld haften, der Sohn eines verstorbenen aber 
nur für den Antheil seines Vaters. Erfüllt ein Biirge seine 
V erJiflichtnngen nicht, so· soll ihn der König zur Leistung 
an den Gläubiger anhalten und ihm eine GeldbusRe im 
gleichen Betrag auferlegen; benimmt er sich hinter dem 
Rücken des Schuldners mit dem Gläubiger , so soll er den 
doppelten Betrag der Forderung als Busse entrichten. -
Harita unterscheidet fünf Arten von Biirgen: filr Bezahlen, 
Erscheinen , Vertrauen, Sicherheit oder sicheres Geleit 
(abhaya) und Herbeibringen upasthcina, das bei ihm Aus
lieferung der Etfecten des Schuldners an den Olii.uhiger be
deutet (Vir. - oder sollte die Auslieferung eines ver-

17) ritiirlrauynrpa1Je, was von Einigen auf Ansliderung !for Friichte
eines Pfandes, z. B. eines verpfändeten F'eldes bezogen winl (D. J, 4, 
CXLII). Viv. liest ritie dravydrpa�1e und bezieht letzteren Aus!lruck 
auf einen zum Gebrauch geliehenen Gegenstaml, yttcitaka (Schmuck 
u. dgl.).
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Aprochenen Pfandes gemeint. sein?), a!Ao mit Brih.'s viPrter 

Art ii.bert>inknmmt. lJPher die eventnelle Haftharkf'it dPr 
f4öhne beAtimrnt er, d1His dieselbe sioh nur auf das Capital, nicht 
auf die Zinsen erstrecken soll 1 8). Auch für ein Pfa]l(l kann 
Biirgschaft geleistet werden; die Verpflichtung des Biirgm1 
geht in diesem Falle auf Ueberlieferung des Pfandes oder 
Bntricbtnng <ler Schuld au den GHi.ubiger. Ebenso Pilfuuaha. 
-- Auch Katy. nimmt fiinf ArtPn an, wohei aher 1whe11 
«lern Blirgan flir Bm�ahlen <Mna, �Jrscheinen 1,pasth,i11a und 
Vertrauen, hi"r virv,trn, als vierter ein Biirge in ei1111111 l'ro
ceRs (vgl. o. Y.) und als fünfter ein Hlirge fiir Vollziehung 
eines Gottesurt.heils er1mheint. Neben diese Anfzählun� f.ritt 
bei ihm eine lange Liste derjenigen Personen , welchP 1111-

geeignet sind Biirgen z11 werden, mimlich: der Herr oder 
der Feind «lr!s Gläubigers oder der Verwalter seinPs llP1-r11, 
ein Gefange11Pr, einer der eine Geldbusse (noch) zu hrzah len 
hat, e_in Bescholtener (sa11digdha, nach Mit. Vir. = n/1hi
rasta), ein (mit einer der beiden Parteien, vgl. o. Y. N.) in 
Giitergerneinsclrnft Lebender, ein Freund des Gläubigers, ein 
geistlicher Schüler auf Lebenszeit (atyantavasin, nach Mit. 
Vir. = 11aish(hikalwah111ric1iri11), ein in Augelegenheitm1 des 
fHlnigs Beschäftigter, ein frommer BeUler, einer der a 11R,mr 
Rtande ist dem Glänhiger <lie Schuld und an den König eine 
eliemm gros1m Busse zu bezahlen, Jmnand dessen Vater 11t1cl1 
am Lehen iAt (vgl. § G) oder der hlos nach Laune zn lrnn
deln pflPgt (icrhnpravartaka,, vgl. die aprak(iti § G), ernllich 
ein Unbekannt1'r. Vgl. die hiemit mehrfach übereinAtinn11P11-
1len Aufzählungen der ungUHigen Zeugen M. 8,. f,4 - 1.7. 
Y. 2, 70. 71. Vi. 8, 2--G. N. 5, 10-18. :lG-47. J)f'r lliirge
fn,· Brscheine11 iAt nicht haftbar, wenn er d11rclt das
Hchicksal oder den Kföiig verhindert wurde, den Hclrn ldner

18) Vtr. 810. Ibid. 826 wird dieRer AnsRpruch aus N., Mit. 83
nrnl D. I, 4, CLIX ohne Q11elle1rnngabe cit.irt. 
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znr Stelle zu schaffen; auch Reine Söhne sind haftbar, wenn 
bewiesen wird , ,lass er von dem Schuldner ein Pfand er
hielt. Ueber die Haftbarkeit der Söhne, wo mehrere soli
darische Biirgen vorhanden sind, und betreffs des Maximums 
der Frist für Aufsuchung eines entflohenen Schuldners ver
fügt er wie B�ih. ; nach Ablauf dieser Frist und ebenso 

wenn der Sclrnldner gestorben ist, soll der Bürge die Schuld 
bezahlen. Die Söhne macht anch er nur für das Capital 
vemntwortlir-11, ,fü� I�nkel sollPn zn gar nichts verpflichtet 
sein. Die Enmtzpflicht des Schuldners geht bei ihm nur 
einfach anf den Betrag der von dem Biirgen bezahlten 
Summe, ein Widerspruch zu der obigen Maxime der Vi. 
Y. N. B�ih., den die Commentatoren auf vrrschiedene Weise 

zu beseitigen bemiiht sind. - Vyasa endlich stellt sieben 
Classen von Biirgen auf, nemlich ausser den schon be
kannten: für Zahlen, Brscheinen, Vertrauen, Auslieferung 
der I•:ffecten des Schuldners 19) und Gottesnrtheil noch 6) 
für einen schriftlichen Vertrag und 7) für Ueberlieferung 
eineR verRproclrnnen Pfandes (vgl. o. Harita). AuRserdem 
bietet auch er die Maxime, dass nur der Sohn, nicht der 
Eu kel, und dass ersterer nur für das Capital, nicht fiir die 
Zinsen zu haften hat. 

� fl. Haft ung fiir Schul d e n. 

Die Lehre von der Rechtsfähigkeit und Re chtsverbind
lichkeit wird grösstentheilR in Zmmmmcnhang mit dem 
Schuldrecht, am a11sföhrlichstm1 von N. entwickelt. Voll
kommen selhsUiwlig iRt nur das Familienhaupt, der König 
und ein Lehrer; unselhständig und daher unföl1ig giiltige 
Rechtsgeschäfte ahzuschliesRen sind nicht blos Frauen, 
Sclaven und Kiuder unter 15 ,fahren, sondern auch voll
jährige Söhne, deren Vater noch am Leben ist und jii.ngere 

19) Die Lesart ritiidrai,yarpatie auch hier.
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Brüder oder überhaupt alle Familienmitglieder ausser dem 
��amilienhaupt, ßusserdem alle diejenigen Personen, welche 
sich im Zustande temporärer Handlungsunfähigkeit aprakriti 
befinden, d. h. Betrunkene, Geisteskranke, von Furcht, Zorn 
oder Liebe Getriebene u. dgl. (N. 3, 43. M. 8, 163. Y. 2, 
32). Doch haben auch die Handlungen unselbständiger Per
sonen rechtliche Verbindlichkeit, wenn dieselben von dem 
Familienhaupt etc. dazn autorisirt waren1 oder erla11gr>11 sie, 
wenn sie zum Besten der Familie oder des Haushalhi ku
tu,mharthe vorgenommen wurden, und ebenso sind rlic gnl
tigen Handlungen selbständiger Personen nicht nur fiir sie 
selbst, sondern auch fllr ihre Erben verbindlich. 

Abi Consequenzen dieser ohne Frage sehr alten Orund
sätze finden ,wir zunächst bei M. Vas. Gant. die Regel, dass 
die Söhne (zwar für alle anderen, aber) nicht für difljr>nigen 
Verhindlicbkeit,fln ihres Vaters haften, die er als Biirge (s. 
jedoch § 5) oder mittelst unnöthiger Versprechungen oder 
im Spiel oder für geistige Getränke oder in Folge einer' 
Geldstrafe oder eines Zolles beim Handel eingegangn1 und 
nicht oder nur theilweise erfüllt hat. Die beiden lrb;feren 
Ausnahmen sind wohl ans der driickenden Höht=1 der Ueld
hussen und Ziille zu erklären. M. Gaut. sagen ausia:rnlem 
ausdrücklich, dass im Allgemeinen die Erben für die Rd111l
den des Erblassers aufzukommen haben, doch miiRsrn <lie
selhen nach M. zum Besten der Familie contrahirt srin. 
Solche Sehn lden sind aber jederzeit verbindlich, Rrll,"t 
dann wenn sie von P-inem Sclaven der betreffenden Familie 
contrahirt worden sind. Aehnliche Anschaungen, afü•r he
dentend mehr entwickelt, treffen wir bei Vi. Nicht. hlos 
die Söhne, sondern. auch die Enkel , nicht blos eines Ver
storbenen, sondern auch eines in den Stand der fro111men 
Bettelei Getretenen oder seit 20 ,Jahren Abwesenden sollen 
seine Schulden bezahlen; weiterhin hört die g e setz 1 i c h e 
Verpflichtung auf. Ganz allgemein sind die Erben haft.har, 
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und zwar wird, wo Activa fehlen , als Erbe anch der be
trachtet, welcher die Wittwe d. h. die Vormundschaft über 
sie übernimmt (strigrahin). In einer ungetheilten d. h. in 
Gütergemeinschaft lebenden Familie muss dasjenige Familien
mitglied, welches gerade da ist, für die Schulden der iihrigeu, 
auch die vom Vater ererbten, aufkommen; nach emer 
Theilung nur im Verhältnisse zu seinem Antheil. Nicht 
zahlungspflicht,ig ist der Vater für Schulden der Söhne, die 
Frau für Scl111lcle11 des Mannes oder der Söhne , clrr Mann 
und die Sr,hne für Schulden der Frau oder Mutter; doch 
verpflichten Schuhlen,-welche die Frauen von Hirten, Ver
fertigern geistiger Getränke, Schauspielern, Wäschern od11r 
Jägern conb-ahirt haben, auch ihre l\fänner. Das Hanpt der 
Familie musR nicht nur die von ihm selbst , sondern auch 
die von irgeml Jemand sonst der Familie wegen gemachten 
Schulden hezahlen 20). Mit Vi. stimmt hier Y. wieder fast 
durchaus iiberein. Die Verpflichtung der Hirten etc. für 
die Schulden ihrer Frauen motivirt er damit, dass ihr Le
bemmnterhalt von der Frau abMngt. Die Frau verpflichtet 
er im Allgemeinen in drei Fällen: für Schulden , die sie 
selbst, oder mit ihrem Manne gemacht, o<ler die ihr Mann 
anerkannt hat. Vererben sollen die Schulden znerst auf 
den Sohn oder Enkel, wenn kein mih1diger och1r rechts
fähiger Sohn oder Enkel da ist, auf den Erben des Ver-

20) Für vakpratipannat!1, t1adey<11!I kasyacit I ku(umMrthe kri
ta11i ca Calc '• � nnrl die 4 Londoner Hss. (dazu Vaij.: yesh1ii11 -�tryadi
mim ri�1aduna1!1 nishiddhai!1 tesh1i1!1 s11rvesMm api si•aya1!1 i•1ic1i pra
tipannam angikritai!t ced aham idam ri�1a,!1 1l<1,,�y1imiti tada ade y a 1!1, 
na kintu deyam e1•etyartlta1J, also auf rim• Lesart na deynm deu

tend) ist nach D. J, 5, CXCII „Vishnu: A d1•bt of which pay11wnt has 
been prrviously prorniscd , or which waR contractr<l l,y any 1wn,on for 

the behoof of thc family, must l,e paid hy tlrn housek,•epPr" augen

scheinlich zu kRcn ... ku(umbina deya1!1 1 kn.�yacit . , . Vergl. M, 8, 

167. N. 3, 13 Ptc.
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· mögen& oder den welcher die Wittwe nimmt, in letzter Linie
auf den (wegen Unmündigkeit etc.) zur Vermögensverwalt
ung ungeeigneten Sohn. Zwischen den nemlichen nahen
Verwandten, die nicht für einander Bürgen werden können,
findet auch kein Schulden machen statt. Bei N. sind besonders
die Bestimmungen bezüglich der Haftung der Frauen erweitert.
Die Wittwe soll selbst dann die Schulden ihres Mannes be
zahlen, wenn sie nur kurz vor seinem Tode von ihm Auf
trag dazu erhalten oder wenn er keinen Sohn hinterlassen
hat, reep. wenn sie seine Erbin ist. Lebt die Wittwe (wie
gewöhnlich) bei einem anderen Manne oder Vormund, so
kommt es darauf an, 'ob sie einen Sohn oder Vermögen hat
oder nicht, ob eie ihren Sohn zurflckgelassen oder mitge
nommen hat, ob derselbe der Verwaltung des Vermögens
fähig ist oder nicht : in den letzteren Fällen haftet jedeemal
der l\lann, bei dem sie lebt , allgemein auch bei gewissen
unter besonderen Umständen eingegangenen ausserehelichen
Verhältnissen. Zu den für die Söhne nicht verbindlichen
Schulden des Vaters rechnet N. auch solche, die ans Liebe
oder Zorn contrahirt worden sind ; umgekehrt sollen die
Söhne noch bei Lebzeiten des Vaters seine Schulden be
zahlen, nicht blos wenn er lange abwesend, sondern auch wenn
er krank, wahnsinnig oder hochbetagt ist. Im vierten Gliede,
heisst es hier e.usdrUcklich, hört die Verpflichtung für Schulden
auf. Neben seinen sehr ins Detail ausgeführten Sätzen über
die Rechtsfähigkeit bietet N. interessante religiöse Moti
virungen der Zahlungspflicht. Wer seine Schulden nicht
zahlt, kommt in die Hölle oder wird im Hanse des Gläu
bigers als dessen Selave wiedergeboren oder verliert wenig
stens die Frucht seiner frommen Werke an ihn ; um den
verstorbenen Vater bievor zu bewe.bren, muss der Sohn
seine Schulden eifrigst einlösen.
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U«;anas 21) nennt unter den Schulden, welche die Höhne 
des Contrahenten nicht, verpflichten, auch solche welche der 
guten Sitte widerstreben (na vyavaharikam); dies i�t jedoch 
wohl nur ein zusammenfassender Ausdruck für die Spiel
schulden etc. der anderen Autoren. Brih. stimmt im Ganzen 

mit N. überein. Wie hei Biirgschaftsummen die Söhne (§ 5), 
so sollen bei Schulden im Allgemeinen die Enkel nnr das 
Capital zu bezahlen brauchen; doch soll zuerst die gross
vätqrliche, dann die väterliche, erst zuletzt die eigene Schuld 
abgetragen werden. Bei Lebzeiten des Vaters sollen die 
Silhne dann seine Schulden bezahlen, wenn er von Geburt 
an blind oder taub oder wenn er walmsinnig 22) oder mit 
der Schwindsucht oder dem Aussatz oder einer sonstigen 
unheilbaren Krankheit behaftet ist. Am speciefü:ten ist 
wieder Katy. Die Zahlungspflicht der Söhne soll r>rsf; mit 
dem mündigen Alter beginnen; erfüllen sie nach T�intritt 
desselben ihre Verpflichtungen nicht, so sollen sie in der 
Hölle wohnen. Die Liebes- und Zornesschulden des VaterR, 
für welche die 81,hne nichtJiaften, sind nach Katy.: erstere 
schriftliche oder mii11dlicbe Ven1prechungen an eine Frau, 
die schon einen anderen Mann gehabt hat, parap1irvii, d. h. 
von zweifelhaftem Ru fo ist, letztere Versprechungen, die man, 
um seinen Zorn an einem Anderen auszulassen, zur ße
schiidignng seiner Person oder znm Nachtheil seines rnigen
thnms gemacht hat. Die grossväterlichen Schulden sind zu 
bezahlen, wenn sie bewiesen oder schon theilweise liqnidirt 
sinil, nicht aber wenn Rie mit einem Makel behaftet sadosha 
d. h. im Spiel, fiir Getränke u. dgl. contrahirt sirnl (Viv.),
oder wenn der Vater sie nicht anerkannt hatte. Die SiHme
l'lollen hei einer 'l'heil nng des Vermögm1s ihren 'l'heil erst

21) Mit. 71, Vir. 34B, May. V, 4, 16. Dag,,gi:,n nnch Viv. 17,
D. I, 5, CCIII Vyasii.

22) ,ifityandha1,adhirnnmattn° Viv ; Co!Pl,rnok,, D. J, 5, CLXXVIII 
iilwrndzt. offonbl\r Pine LPRnrt O 1int1'.tonma.rta 0• 
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nacb Abzug der Beträge, die für die Schulden ihres Vaters 
fällig sind, ausgeliefert erhalten; stirbt der Vater ohne 
Hinterlassung von Vermögen, so miissen sie g!Pichwohl für 
seine Schulden aufkommen. Auch die Schuldfü1 anderer Fa
milienglieder, fUr welche das Haupt derselben pflichtig ist, 
definirt Katy. näher und zwar als solche, die, während er 
zur Filhrung des Haushalts ausser Stande oder krank 18) 

war, zum Besten des Haushalts oder währeud eines feind
lichen Einfalls oder in Nothzeiten oder für die Hocµzeit 
seiner Tochter oder fUr ein Begräbniss contrahirt. worden sind. 
Betreffs der Reihenfolge der für die Schulden Pines verstor• 
benen Familienvat,ers verpflichteten Personen verfügt er wie 
Y. N. Brih., dass wenn der Sohn unfähig ist, znnächst der 
Erbe, dann der welcher die Wittwe übernimmt. (pu1·andkrf
krit) haften soll, bestimmt aber di� Unfähigkeit. des Sohnes 
näher als „nicht in Calamitäten befindlich l(nirupadrava), 
vermögensfähig und geeignet zur VermögensvPrwaltung (d. 
h. mUndig). 11 Die Schulden einer Frau sind ausser den früher
erwähnten Fällen nach Katy. auch dann fiir ihren Mann
oder ihre Söhne verbindlich , wenn sie dieseH,en des Haus
halts wegen gemacht hat, während der Ernälm�r ohne für
sie zu sorgen verreist war. · Die Berufsarten, hei denen der
Mann fnr die Schulden seiner Frau verpflichtet. iAt, weil er
sich nicht ohne ihre Hülfe ernähren kann, sirnl nach Katy.
diejenigen des V�rfertigers geistiger Getränke, ,liigers, Wä
irnhers (flir0 janaka0 Vir. I. 0rajaka") Hirten nwl �ehiffen1 U).
In solchen (also nicht in andernn; vgl. dagegen o. Vi., mit
delll N. übereinstimmt) Familien ist, wenn der Mann ohne
HinterlMsung von Vermögen und männlicher Nachkommen-

28) So nach der Lesart des Vir, 862, wo nnr uylf.dhite für vyadh
ine zu lesen ist; anoers D. I, 5, ,CXCIII. 

24) Das zweite, abweichende bez. Citat aus „Kftty." im Vir. 354
gehört oiesem nicht Zll. 
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scl1aft gestorben ist, derjenige ttlr seine Schulden haftbar, 
der sein'J Frau besitzt (,9frt1],c1m upabhokta).

§ 7. F.;i n t r e i b u n g  d e r  Sch ulde n
a) durch den Gläubiger selbst.

Die Mittel um einen säumigen Schuldner zur Zahlung 
zu zwingen tractirt M. von allen Theilen des Schuldrechts 
am ausführlichsten. Vor Allem hebt er wiederholt die voll
kommene Legalität der Selbsthülfe seitens des Gläubigers 
hervor; der König soll nicht nur die gesetzlichen Zwangs
mittel , durch wf;llche er sich in den Besitz seines Eigen
thnms gesetzt hat, gutheissen, sondern auch den desshalb 
vor Gericht klagenden Schuldner in eine Busse vernrtheilen, 
deren Betrag einem Viertel der eingetriebenen Schuld gleich
kommen soll. Als gesetzliche Zwangsmittel nennt M. fol
gende ttlnf: Frömmigkeit, öffentliches Gericht (P), der her
kömmliche Weg, Täuschung und Gewalt: etwas dunkle und 
offenbar technische Ausdrücke , die erst bei den späteren 
Autoren näher bestimmt werden (s. u.). Ausserdem kann 
der insolvente Schuldner auch zur Zwangsarbeit angehalten 
werden, um seine Schuld abzuverdienen, doch nur wenn er 
aus gleicher oder niedrigerer Kaste ist als der Gläubiger; 
ist er aus höherer Kaste, so soll er sie allmälig abbezahlen. 
Da Gant. und Vas. über die Eintreibung der Schulden völlig 
schweigen, so wenden wir uns direkt zu Vi., der nur eben
falls hervorhebt, dass den seine Forderung auf irgend eine 
Weise eintreibenden Gläubiger seitens des Königs kein Vor
wurf treffe; der Schuldner, der sich desshalb beim Könige 
beschwert, soll sogar eine dem Betrag der Schuld gleich
kommende Geldbusse bezahlen. Y. verpflichtet dagegen im 
gleichen Falle den Schuldner nur zur Bezahlung seiner 
Schuld. Das Abverdienen schränkt er auf arme Schuldner aus 
niederer Kaste (hinajdti) ein; ein insolventer Brahmane soll 
die Schuld ratenweise je nach seinen Einnahmen abtragen. 
(1877. I. Philos,-pbilol. 8.] 22 
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Aach N. ist hier unergibig. Die Brahmanen begiinstigt er 
nur als Gläubiger, indem eine an einen verstorbenen Brah
manen zahlbare Schuld zunächst an seine Nachkommen, 
in deren Jijrmangelung an seine näheren oder ferneren Ver
wandten , dann die anderen Mitglieder seiner K astfi abbe
zahlt, wenn auch solche fehlen, ins Wasser geworfen werden 
soll. Vgl. die Erbfolge ausgezeichneter Brahmanen in das 
Erbe eines ohne Hinterlassung von Verwandten verRtorbenen 
Mitgliedes ihrer KMte M. 9,188. Vi. 17, 14. Vas. 17, 32 
etc. Die Vergfln&tigung die Schuld in Raten abzutragen 
gewii.hrt N. generell ohne Unterschied der Kaste dem durch 
Ungonat der Zeit (kalaviparyayat) insolvent gewordenen 
Sch'lildner. DaH er indessen das Abverdienen der Schuld 
aueh gekannt hat, beweist die Aufzählung der Schulclknecht
l!ChaftH) unter den 15 Arten der Sclaverei; sie enbiteht da
durch, dass der Schuldner „von einer groseen Schnld be
freW' wird und endigt, wenn er die Schuld sammt Zinsen 
abträgt (V, 25. 31). Statt der ftlnf Zwangsmittel M.'s 
fiihren Brih. und Ka.ty. deren sechs (? s. May. V, 4, 1) und 
sieben an und gebrauchen dafür mehrere neue Ausdrücke; 
doch geht die thatsächliche Verschiedenheit nicht Hber die 
Zerlegung von einigen der alten Zwangsmittel in Unter• 
arten und die Hin-zunahme der Zwangsarbeit, wofür bei Brih. 
vyavahara wegbleibt, hinaus. Näher bestimmt Brih. 1) die 
„Frömmigkeit" (dharma, bei Katy. santva) dahin, <lass sich 
Freunde oder Verwandte ins Mittel legen oder 1hu1s <ler 
Gläubiger dem Schuldner in Güte zuredet oder sich an seine 
Fersen heftet und ihm beständig seine Forderung vorträgt 96). 

25) Das Wort ritiadasa „Schuldknecht" gebrauchen allerdings
nllr die Commentatoren, nicht N. selbst. Doch liegt die Vtmtellung, 
dua der Schuldner mit seiner Person haftet, auch dem lnRtitut des 
,,Bftrgen f\l.r Erscheinen" (§ 5) 1u Grunde. 

26) prdyt�a, nach Vtr. =: prarthandMhulyena; dagrgPn Viv.:
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2) M.'s zweit.es Zwangsmittel vycwalu'ira fassen K n11. und
Mit. (67) in seiner gewöhnlichen Bedeutung ,,Process, Klagr,
und Beweisfiihrung vor Gericht'', ebenso Vir. Dagegen m·
blickt der H.alnakara (D. I, 6, CCXXXVII) und der Viv. 20
eine Art der Selbstbiilfe des Glänbigers darin u:µd zieht
hieher einen Ausspruch des Katy., wonach der Gläubiger
einen insolventen Schuldner gewaltsam vor eine Versamm
lung von Menschen (janasn1!7sadi, es ist wohl ein Schieds
gericht gemeint) führen und dann bei sich in Gewahrsam
halten soll, je nach der Landessitte (dies beziehen die Comm.
entweder darauf, dass die Festnehmung durch den Gläubiger
selbst oder durch den König stattfinden soll, oder darauf,
dass der Gläubiger eine der Ortssitte entsprechende Zwangs
arbeit verrichten muss), bis er seine Schuld getilgt hat. Auch
Medatithi (bei Kull.) bezieht M.'s vyavaMra, das er in der
Bedeutung „Beschäftigung" zu fassen scheint, auf Zwangs
arbeit d. h. Feldarbeit ,  Handel u. dgl., die der insolvente
Schuldner fiir den GJäubiger, nachdem dieser ihm ein Ca••
pital vorgeschossen , treiben und ihm den Ertrag erstatten
soll 27). Auch der Zmmmmenhang lJei M. spricht entschieden
dafür, pyavahrtra nicht auf gerichtliche Klagen zu beziehen.
Fiir das wahrscheinlichste halte ich, dass das von Katy. an
gedeutete Schiedsgericht oder allgemein „die Oeffentlichkeit"
damit gemeint ist; man könnte auch an die Bedeutung
,,allgemeiner Brauch" (B. R. s. v. 7) denken, vgl. acarita.
3) Die 'ränschung chala, bei B[ih. upadhi, bei Kfity. vytija,

besteht nach ersterem darin, dass der Gfäubiger dem Schuldner,
uuter dem Vorwande sie für irgend einen Zweck zu bedürfen,
eine ihm gehi.irige Sache (Schmuck n. 1lgl.) abborgt und nachher

priiya�, prdyopaveranam d. h. wohl „Drohung sich durch Fasten zu 
tötlten", wonach dieses ZwangsmittPl mit '.acarita zusammenfiele, s. u. 

27) ni�si,o ya� sa vyahavare'IJa dapayitai,ya� anyat karmopakara
'1Ja111 dhana1!1 dattvr1. kriahiva'IJ.i.iyridifüi ,,yavaharayitav?la� tad11t
pan11n,!1 dhonm/1 orihtJiyad ity 11ha. 
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nicht zurückgibt, oder dasB er ein von ihm zur Riickgabe 
an den Eigenthümer oder som,twie erhaltenes Depositum 
zurflckhält 98). 4) Der „herkOmmliche Weg" acarita, bei 
Brih. ebenso und als grihasa,rirodha, bei Kflty. wieder ebenso 
oder als uparodha bezeichnet, besteht nach Ersterem darin, 
d888 man den Sohn, die Frau oder das Vieh des Schuldners 
ihm raubt und vorenthiilt oder seine Thttre belagert. Dieses 
Zwangsmittel ist mit einem noch heut.zutage vorkommenden 
Gebrauche, dem eogen. Dharna-Sitzen, identisch 519). Der 
merkwürdige Rechtebrauch, deui die Vorstellung von der 
Heiligkeit des Lebens eines Brahmanen zu Grunde liegt, be
steht darin, dass der Gläubiger, welcher der Brahmauenkaste 
angeMren muss, sich mit Gift oder einem Dolch versehen 
vor das Haus des siiumigen Schuldners begibt und droht 
sich damit das Leben zu nehmen, wenn derselbe an ihm 
vorbeigehen würde; er fastet von da an, und der Schuldner 
ist durch die Sitte gezwungen mitzufasten; wer es am liing
sten aushält, ist der Sieger. 5) Die „Gewalt" bala, Brih.'s 
balatkara, bei Katy. pfi/ana, definirt ersterer dahin , dass 
der Gläubiger den Schuldner gebunden in Bein Haus führt 
und dort mit Schlägen, Drohungen u. s. · w. zur Erfüllung 
seiner Verpflichtungen zwingt. Von besonderem Interesse 
ist 6) die „Arbeit" karma in sofern, als sie vornemlich die 
indische Form der Schuldknechtschaft repril.sentirt, die wir 
auch bei N. und als das zweite Zwangsmittel erwähnt fänden. 

28) Andere Fälle von erlaubter Täuschung sind die probeweise
Hinterlegottng eines i)epoeitume bei JemAnd, der in Verdacht strbt ein 
Andere& unterschlagen zu haben, und der Meineid, wo d&e Leben eines 
Menschen auf dem Spiele steht und in ähnlichen Fällen (M. 8, 182 ff, 
104, Vas. 16 extr. etc,). 

gg) 8. Sir H. Maine's Lectures on the Early Bist, of Instit. 
(London 1875) 297 ft',, wo auch eine höchst anft'allende Parallele aus 
dem altirischen Recht nachgewiesen wird. Die Mit. erklirt M.'s acarita 
geradezu mit abhojana „Fasten," 
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Brih. bestimmt darüber, dass sie bei vermögenslosen Schuld
nern in Anwendung kommen soll , jedoch nicht bei Brah
manen, die vielmehr nur zu ratenweiser A�blung der Schuld 
gezwungen werden können (wie bei M. Y.); der Sobuldner 
soll in das Haus des Gläubigers gebracht und dort zum De
stilliren von Spirituosen und ähnlichen Arbeiten angehalten 
werden. Demnach unterschiede sich dieses Zwangsmittel von 
vyavahara dadurch, dass bei letzterem entweder ein öffent
licher Act vorhergeht, oder die Zwangsarbeit nicht im Hause 
des Gläubigers stattfindet. Aueh Katy. beschränkt karma
auf Schuldner aus den drei unteren Kasten, welche gleicher 
oder niedrigerer Kaste sein müssen als der Gläubiger , und 
verordnet letzterem, wenn er den Schuldner zu einer nicht 
von Anfang an stipulirten, unreinen Arbeit anhält, als Strafe 
die Entriehtung der ersten Geldbusse (250 Pa1!a) und Be
freiung des Schuldners von seiner Verpflichtung. Da die 
Sclaven sonst gerade die unreine Arbeit a,ubhaf!t karma zu 
verrichten haben (N. V, 5), so mnss die Schuldknechtschaft 
eine mildere Form der Sclaverei gewesen sein. Hinsichtlich 
der nicht „von Anfang an stipulirten" Arbeit ist B!ih.'s 
Definition von dasapatra „Sclavereivertrag" (Vir. 189) zu 
vergleichen als einer Schrift, die ein von Kleidung und 
Nahrung Entblösster, in der Wildniss Befindlicher ausstellt, 
und die das Versprechen enthält: Ich will dir Dienste thun. 
Wahrscheinlich ist hier an Schuldsclaverei zu denken. Zur 
Beantwortung der Fra�e, in welchen Fällen und mit welcher 
relativen Häufigkeit die einzelnen Zwangsmittel zur An
wendung gekommen seien , bietet Katy. einige Anhalbi
punkte. Den König, seinen Herrn und einen Brahmanen 90) 

80) So Vir. 833 f., Viv. 21, May. V, 4, 3, fast rbenso D. I, H,
CCXLII; dagegen liest Mit. 68 abgesehen von anderen Abweichungen: 
raja tu svamine viprmti santvenaiva pradapayet I de'1acare�a cd 
'nya,ris tu ... 
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soll man durch sanfte Mittel, einen Erben oder Freund 
durch Täuschung, Kaufleute, Ackerbauer und Handwerker 
nach der Landessitte (d. h. durch vyavahara oder karma 
s. o.), unredliche Leute gewaltsam (sampt,Jya, d. h. nach
dem Vir. durch balatkdra oder acarita) zur Zahlung uöthigen.
Hieraus durfte hervorgehen, dass die Schuldhaft oder Zwangs
arbeit am häufigsten zur Anwendung kam. Katy. äussert
sich auch über die Modalitäten der 8-f't;. Will ein in
Schuldhaft Befindlicher seine Nothdurft verrichten, so darf
er nur in Begleitung eines ,vächters oder in Ketten sein
Gefängniss verlassen. Hat er jedoch einen Bürgen (für Er
scheinen) gestellt, so muss man ihn Tag für Tag zur Zeit
der Mahlzeiten entlassen, dessgleichen, wenn de1· Bürge für
ihn gut sagt, auch in der Nacht. Nur wenn er keinen
Bürgen finden kann ocler sich keines solchen bedienen will,
soll er im Kerker eingeschlossen oder von Wächtern be
wacht werden. Katy. fügt hinzu, dass ein angesehener, zu
verlässiger und ehrenhafter Mann nicht eingekerkert werden
dürfe; man soll ihn auf sein Ehrenwort hin (nibaddha'IJ,
�apathena) freilassen. Vgl. o. die Befreiung der Brahmanen
von der Zwangsarbeit. Auch das Verhältniss der letzteren
zur Haft klärt Katy. auf: die Haft soll nur subsidiär ein
treten, wenn der Schuldner zur Verrichtung von Arbeit
ausser Stande ist.

b) Gerichtliche Klage nml Execntlon.

Dass vynva1u1ra als Zwangsmittel bei M. nicht, ,. ProceRR, 
gerichtliche Klage" bedeuten kann, geht ganz deuUich auch 
dar8111s hervor, dass er dem ·Kcinig all'! Richter aufgibt, eine von 
dem Gläubiger durch dieses Mittel bewerkstelligte ]�int.reihung 
der Schuld seinerseits zu ratificiren. Von der gerichtlichen 
Klage handelt ef besonders. Sie kann entweder vom Gläu
biger oder von dem Schuldner, gegen clen der Gläubiger 
eines der Zwangsmittel in Anwendung bringt, ausgehen; 
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unterliegt der Schuldner, so soll er a.usser der Schuld im 
ersteren Falle eine kleine Geldbusse bezahlen, betreffs des 
letzteren Falles s. o. An einer anderen Stelle werden da
gegen sowohl Kläger als Beklagter, weun sie unterliegen, 
in eine Succumbenzbusse im doppelten Betrag der Streit
summe verfällt, an einer dritten dem von dem Gläubiger 
angeklagten Schuldner blos Beträge von 5 °/o oder 10 6/o, je 
nachdem er die Schuld eingestanden oder abgeleugnet hat, 
als Busse an den König auferlegt. Fiir das Beweisverfahren 
gelten die allgemeinen Normen; entscheidend ist bei M., 
wie schon in § 2 erwähnt, der Zeugenbeweis, in letzter 
Instanz ein Gottesurtheil. Vi. und Y. vertheilen die Ge
richtssporteln zwischen dem klagenden Gläubiger un d dem 
überführten Schuldner: der enitere soll 5, der letztere 10 °/o 
zahlen; der Gläubiger soll filr eine fälsche Klage das Dop
pelte, der leugnende, aber tiberfiihrte Schuldner das Einfache 
der Streitsumme als Busse entrichten. Ferner stellen Vi., Y. 
und N. die Maxime auf, dass derjenige, welcher die ganze 
Rchuld ableugnet imd nur betreffs eines Theils derselben 
iiberfUhrt wird, das Ganze 1.u zahlen hat. N. beschränkt 
die Gerichtssporteln · auf 5 °/o, welche der König von einem 
renitenten, vermi:igenden Schuldner erheben soll. Vyasa (Vir. 
360, etwas anders D. I, 6, CCLXX) bemerkt, dass im Falle 
des Unterliegens beide Parteien das Doppelte der Streit
summe ahi Busse bezahlen sollen, sowohl wenn die Ver
t.heiiligung sich auf einen hesomleren Umstand, als wenn sie 
sich auf ein frliheres Urtheil stiitzte, oder auf eine einfache 
Verneinung der Anklage hinauslief. Hiernach fiele diese 
Busse also nur hei <ler letzten der vier traditionellen Arten 
der Antwort, dem Eingeständniss (pratipatti oder satyot

tara) weg. Brih. und Katy. hieten hier nnr einige Be-

stimmungen, die zur genauen Abgrenzung des gerichtlichen 
Verfahrens gegenii ber der Selbsthiilfe dienen. Letztere ist 
zunächst nur für den Fall geeignet, dass der Schuldner di(J 
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Richtigkeit der Forderung nicht bestreitet. Erhebt er vor 
Gericht Protest dagegen, so ist nunmehr der Gläubiger, der 
fortfährt ihn zu bedrängen, ebenso strafbar wie Aonst der 
Schuldner, der sich wegen Anwendung eines der Zwangs
mittel gegen ihn bei Gericht beschwert hat. B�ih. vPrfügt 
nur im Allgemeinen die Bestrafung des Gläubigers, der in 
einer zweifelhaften oder bestrittenen Sache (sandigdhe 'rthe) 
gegen den Schuldner, der an die Gerichte appellirt, hat, 
gewaltsam vorgeht, ein Grundsatz, den in etwas allgemeinerer 
Fassung schon N. 1, 43 aufstellt. Katy. setzt die Strafo für 
dieses Vergehen auf den gleichen Betrag wie die Streit.snmme 
fest, und die letztere soll der Gläubiger verlieren. Den Aus
druck sandigdha artha präcisirt Brih. dahin, dass sich zwischen 

den beiden Parteien irgend eine Differenz erhoben hat be
treffs der Natur oder Quantität (sankhya) der in H,ede 
stehenden Sache oder betreffs des fülligen Zinsenbetrags. 
Die Appellation an die Gerichte soll einfach darin bestehen, 
dass der Schuldner (vor Gericht) erklärt, das bezahlen zu 
wollen, wozu er von Rechtswegen verpflichtet sei. 

Worin bestand das gerichtliche Executionsverfahre11? 
Folgt man der o. Anm. 30 angefUhrten Lesart der KiHy.
stelle über die Anwendung der Zwangsmittel je nacl1 der 
Person des Schuldners , so müssten dem König d. h. den 
Gerichten einfach die nemlichen Mittel wie dem Privatmann 
zu Gebote gestanden haben; da i ndeAsen die ,,'ränsclmng" 
als gerichtliches Zwangsmittel völlig undenkbar ist, so kann 
die Lesart der Mit. hc)chstens theilweise richtig sein. Anf 
die Einschliei,isung renitenter Schuldner in königliche KPrker 
deuten einige Stellen in den Commentaren hin; auch .lic 
obigen Vorschriften Katy.'s über die Behandlung der Hchula
gefangenen sind möglicher Weise hierauf zu beziehen. M. H, 
415 erwähnt den „Sclaven für eine Geldbusse" (dawJruMsa), 
der verknechtPt worden ist, weil er eine gerichWche Bw,se 
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nicht bezahlen konnte, nnd schreibt 9, 229 im gleichen 
Falle Angehörigen der drei uuteren Kasten vor, die Busso 
durch Arbeit abzuv erdienen ; hiemit w urden freilich nur die 
Anspriiche des Fiscus befriedigt. Eine ganz deutliche An
spiehmg auf Eintreibung von Schulden durch den König 
d. h. die Gerichte liegt nur in der N.-stelle81), wonach der
König einen vermögenden, aber renitenten Schuldner zur
Zahlung zwingen und 5°/o der Summe fllr sich behalten
soll, nnd in der Y.-stelle vor, wonach er im gleichen Falle
von dem Schuldner 10°/o, von dem Gläubiger 5° /o der ein
getriebenen Summe (sadhität) erhalten soll. Dagegen ist
es nacb dem Zusammenhang, in dem M. Brih. Katy. die

sechs Zwangsmittel erwähnen, nicht zweifelhaft, dass die
selben nicht minder auch für diejenigen Fälle gemeint sind,
in denen der Schuldner seine Verpflichtung vor Gericht be
stritten hatte, aber mit seiner Klage abgewiesen worden
war. Wahrscheinlich liessen sich die Gerichte in der Regel
nur auf die Fe.c;tstellung des Thatbestands ein; zur Voll
Rtreck1111g deR Urtheils reichte ihre Macht nicht aus, sie
wutde dem Gläubiger überlassen.

§ 8. Ch ro nologis ch e Ite su l t ate.

Bei der grossen Unsicherheit aller anderen, auch der 
auR <ler Form oder Sprache geschl:ipften Kriterien für da8 
relativ e Altrr rler indischen Ctesetzbiicher, ist die Vergleich
ung des l 11 halt.s ohne Frage von entscheidender Bedeutung 
für die Bestimmung desselben. Es wird daher nicht Uber
fliissig Rein, die Resultate, die sich in dieser Hinsicht aus 
einem so wichtigen und umfassendfln Theile des RystemR, 

81) In Pi111m1 ROnst glo>ichla11tm11lPn Citat Viv 28, D. I, 6,

CCLXVIJI, Mo.y. V, 4, R, ani�Phlich a1rn Yama, wird (lie BuAse d,,R 

Schuhhwrn auf U<'II doppdtt-n Betrng- d('l' Schuhl flxirt. 
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wie es das Schuldrecht ist, ergeben, hier in Kürze aus
drücklich zu consta.tiren. 

Unter den vollständigen Gesetzbflcbem war das rles 
Vas. am unergibigsten, wa!'! bei der 110nstigen A.lterthUmlich
keit des lnhRlts, worauf ich Z. d. d. m. G. XXXI, 132 hinge
wiesen habe, und den bekannten weiteren Gründen gewiss 
aus der , geringen Entwicklung des Schuldrechts in seiner 
Zeit· erklärt werden darf; die Stelle i.\ber Schriftstücke als 
Beweismittel (§ 2) ist vielleicht eine Interpolation. Gant. 
kennt nur den Zeugenbeweis und trifft über Pfandrecht und 
Biirgaebaft nahezo, über die Eintreibung der SchuldPn gar 
keine Bestimmungen; andererseits fällt seine Erwähnung von 
118Chs Arten des Zinses schwer in die Wagschale. Im Ganzen 
macht Reine Behandlung des Schuldrechts einen entschieden 
altertbümlicheren Eindrt10k als die des M., dem sich dagegen 
hier nicht nur wie überall Y., sondet'll auch Vi. in ent
scheidenden Punkten als posterior erweist. Auffallend ist 
die weitgehende, oft wörtliche Uebereinstimmung zwischen 
Y. und Vi. N. schliesst wie sonst den Reigen; es genügt,
auf seine Definition der Zinsarten und seine höchst ausführ
lichen Erörterungen über Haftung für Schulden zu ver
weisen.

Bedeutend sch11rieriger ist es bei den nur aus Citat,en 
bekannten Gesetzbüchern, soweit sie hier in Betracht kommen, 
nemlicb den Werken des U9anas, Klty., Pitamaba, Prajn
pati, Brih., Bharadvaja, Yama (?}, Vyasa, Sa1!1varbt und 
Harita, zu einem chronologischen Ergebniss zu gelangPn, 
da wir gar .kein Mittel haben um festzustellen, inwiew.�it, 
die Citate den bez. Inhalt dieser Werke erschöpfen; auch 
herrscht in den im Obigen bemerkten und einigen anderen 
Fällen eine bedenkliche Unsicherheit betreffs der Zugehörig
keit der Citate an die verschiedenen Autoren, die sich hier 
nicht wie bei den vermeinten Vas.- , Vi.- und N.-stellen 
durch Vergleichung des Originals beseitigen lässt. Dennoch 
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kann mit Best.immtheit von den beiden am häufigsten ci
tirten Autoren Katy und Brih., und mit grosser Wahr-

scheinlichkeit auch von Vyasa und Harita behauptet werden, 
dass sie dem jiingsten der obigen Autoren, N., in der Be
handlung des �ehuldrechts posterior sind, und betreffs der 
übrigen liegt in dem sehr spärlichen Material wenigstens 
kein Grund zu der Annahme des Gegentheils vor 89). Der 
Fortschritt gegeniiber N. und den anderen alten Autoren 
besteht freilich vielfach n nr in einer entwickelteren Casuistik, 
ahn eben darum können die Discrepanzen z. B. zwischen 
Katy. oder B!·ih. · und N. nur auf einer zeitlichen, nicht auf 

einer localen Verschiedenheit beruhen. Ueherall schliessen 
sich diese späteren Autoren an die alten auf' s engste an 
und treten z. B. in der Lehre von den Executionsmitteln 
fast wie Commentatoren zu M. auf. F�ine andere Frage ist 
es, ob die verschiedenartige Behandlung des Schuldrechts 
bei den verschiedenen i;päteren Autoren gleichfalls chrono
logisch zu erklären ist, und welche Reihenfolge etwa unter 
ihnen aufzustellen wäre; hieriiber lässt sich vom Stand
pnnkte des Schuldrechts allein aus zu keiner Entscheidung 

gelangen. 

32) Es rechtfertigt sich hiemit auch von di1)Ser Seite, wie betreffs
des Franrnrechts, die früher (Nar., Pn,face p. XVIII) von mir ohne Be
weis vorg1!trag<'n" fü•hauptung von rler PostPrinrität des Katy., ß�ih. 
unrl Vyitsa g('g<'nlib<'r N. Aehnliche ErgPunisse bez. d!'r Behandlung der 
Ordalien schon h,,j Stenzler Z. d. rl. m. G IX, 6fM. Dass auch rlic übrigen 
blos citirten Sm1:itis Apiiter als N. sillil, holfe ich in den Anmerkungen 
zu meiner F,dition zu zeigen. 
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